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§ 42e UrhG Unwesentliches Beiwerk
 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

§ 42e.

Werke dürfen vervielfältigt, verbreitet, durch Rundfunk gesendet, der Ö/entlichkeit zur Verfügung gestellt und zu

ö/entlichen Vorträgen, Au/ührungen und Vorführungen benutzt werden, wenn sie dabei nur zufällig oder beiläu1g

und ohne Bezug zum eigentlichen Gegenstand der Verwertungshandlung genutzt werden.
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